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Berufs- und Nichtberufsunfall
Das Bundesgesetz über die Unfallversiche-
rung (UVG) kennt drei Arten von Unfällen: den 
Berufs-, den Arbeitsweg- und den Nichtbe-
rufsunfall. Arbeitnehmende, deren wöchentli-

Liebe Leserin, lieber Leser
 Der Titelbeitrag erklärt den Unterschied zwischen Berufs- und Nicht-

berufsunfällen. Beim Ausscheiden von Mitarbeitenden aus einem Un-
ternehmen sind verschiedene Aspekte der Sozialversicherungen zu 
beachten. Der zweite Beitrag gibt dazu einen Überblick. 

In einer Welt, in der Lohngerechtigkeit und -zufriedenheit immer be-
deutender werden, beleuchtet der dritte Beitrag die wichtigsten Aspekte 
gerechter Löhne. Das Berechnungsbeispiel dieser Ausgabe zeigt die 

Berechnung des Ferienguthabens bei Mitarbeiteraustritten. Der letzte Beitrag behandelt den 
Umgang mit Arztzeugnissen und die Rolle von Vertrauensärzten.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Carla Seffinga, WEKA Productmanagement Payroll
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che Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber durch-
schnittlich mindestens acht Stunden erreicht, 
sind für Berufs- und Nichtberufsunfälle versi-
chert. Arbeitswegunfälle gelten grundsätzlich 
als Nichtberufsunfälle. Teilzeitbeschäftigte 

Personen, deren wöchentliche Arbeitszeit 
dieses Ausmass nicht erreicht, sind lediglich 

Unfallversicherung im Fokus:  
Klarheit bei Berufs- und Nichtberufs-
unfällen sowie im Homeoffice
Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) in der Schweiz etabliert 
klare Unterscheidungen zwischen Berufs- und Nichtberufsunfällen. Es regelt, 
wer für welche Art von Unfällen versichert ist und wie Taggelder berechnet wer-
den. Besondere Beachtung finden dabei auch das Arbeiten im Homeoffice und 
die Abgrenzung von beruflichen und privaten Aktivitäten.

 � Von Ralph Büchel

PRAXISTIPP
Nach dem Wortlaut von Art.  7 Abs.  2 
UVG hängt die Qualifikation eines Un-
falls auf dem Arbeitsweg als Berufs- oder Nichtbe-
rufsunfall von der Voraussetzung ab, ob die verun-
fallte Person mindestens acht Stunden pro Woche 
arbeitet oder nicht. Das zu erreichende Mindest-
mass von acht Arbeitsstunden wird dabei nicht im 
Hinblick auf jedes einzelne Arbeitsverhältnis separat 
vorausgesetzt. Zwar sind die Arbeitszeiten bei ver-
schiedenen Arbeitgebern nicht zusammenzuzählen. 
Es genügt jedoch, wenn die verunfallte Person in 
einem ihrer verschiedenen Arbeitsverhältnisse die 
geforderten acht Wochenstunden erreicht, um ge-
nerell gegen Nichtberufsunfälle versichert zu sein. 

 • Ist man bei einem Arbeitgeber gegen Nichtbe-
rufsunfall versichert, ist ein Arbeitswegunfall als 
Nichtberufsunfall zu qualifizieren.

 • Ist man bei keinem Arbeitgeber gegen Nichtbe-
rufsunfall versichert, ist ein Arbeitswegunfall als 
Berufsunfall zu qualifizieren.
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tags und mittwochs jeweils am Nachmittag 
während je vier Stunden im Betrieb mit. Die 
übrige Zeit besucht er das Gymnasium. Da 
Herr Amann als Praktikant sowohl zum Kreis 
der obligatorisch versicherten Personen nach 
UVG zählt und er auch das Kriterium der acht 
Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber 
erfüllt, ist er vollumfänglich nach UVG gegen 
Berufs- und auch gegen Nichtberufsunfälle 
versichert. Würde Herr Amann das Praktikum 
beenden und aus dem Betrieb ohne unmit-
telbar darauffolgendes neues Arbeitsverhält-
nis ausscheiden, käme er in den Genuss der 
Nachdeckung und hätte zudem die Möglich-
keit, innerhalb dieser Nachdeckungsfrist eine 
Abredeversicherung für maximal sechs Mo-
nate abzuschliessen.

Beispiel 2
Frau Beatrice Beck leistet in einem Betrieb 
einen Arbeitseinsatz. Der dafür abgeschlos-
sene Arbeitsvertrag ist auf drei Wochen 
befristet und sieht einen unregelmässigen 
Einsatz vor. In der ersten Woche werden elf 
Stunden absolviert, in der zweiten und drit-
ten Woche noch je vier Stunden. Gesamthaft 
liegt eine Arbeitszeit von 19 Stunden vor. Wird 
anhand der Berechnungsgrundsätze die ge-
samte Arbeitszeit auf die Vertragsdauer ver-
teilt, ergibt sich daraus ein Durchschnitt von 
6,33  Arbeitsstunden pro Woche, was keine 
NBU-Deckung aufleben lässt. Auch die zweite 
Berechnungsmethode, mit der das Verhältnis 
zwischen den Wochen mit einer Arbeitszeit 
von mehr als acht Stunden und denjenigen 
mit weniger als acht Stunden ermittelt wird, 
zeigt, dass die Wochen mit mehr als acht 

Stunden nicht überwiegen. Somit besteht für 
sie ausschliesslich eine BU-Deckung. Da nur 
eine Versicherungsdeckung gegen Berufs-
unfälle existiert, besitzt Frau Beck nach dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses weder eine 
Nachdeckung nach UVG von 31 Tagen, noch 
ist sie aufgrund der zuvor ausschliesslich be-
stehenden Berufsunfalldeckung fähig, eine 
Abredeversicherung abzuschliessen.

Beispiel 3
Herr Chris Caminada besitzt ein auf zehn 
Wochen befristetes Arbeitsverhältnis. Die Auf-
zeichnung der geleisteten Arbeitsstunden pro 
Woche zeigt folgende Arbeitseinsätze:

 • Woche 1: 10 Stunden
 • Woche 2: 8 Stunden
 • Woche 3: 4 Stunden
 • Woche 4: 0 Stunden
 • Woche 5: 0 Stunden
 • Woche 6: 10 Stunden
 • Woche 7: 0 Stunden
 • Woche 8: 0 Stunden
 • Woche 9: 10 Stunden
 • Woche 10: 10 Stunden

Gesamthaft hat Herr Caminada also 52 Stun-
den Arbeit geleistet. Das Verhältnis der Arbeits-
wochen zu den Wochen ohne Arbeit ist nicht 
ausgeglichen: Es liegen sechs Wochen mit 
Arbeitstätigkeit vor, während in vier Wochen 
keine Arbeitsleistung erbracht wurde. Deshalb 
werden in diesem Beispiel nur die Wochen mit 
effektiver Arbeitsleistung berücksichtigt. Wür-
de nun in der ersten Berechnung die total ge-
leistete Arbeitszeit auf die gesamte Vertragszeit 
aufgeteilt, ergeben sich daraus 5,2 Stunden pro 
Woche, was nur eine BU-Deckung bewirken 
würde. Da aber die Arbeitswochen mit mehr 
als acht Stunden überwiegen und folglich auch 
nur die Wochen mit effektiver Arbeitsleistung 
Berücksichtigung finden, ergibt sich daraus ein 
wöchentlicher Durchschnitt von 8,67 Stunden 
(=  52  Stunden  :  6). In der Folge besteht für 
Herrn Caminada auch eine NBU-Deckung. Wie 
in Beispiel 1 besitzt Herr Caminada einerseits 
die Nachdeckung nach UVG und hätte eben-
falls die Möglichkeit, innerhalb der Nachde-
ckungsfrist eine Abredeversicherung für maxi-
mal sechs Monate abzuschliessen. 

Für die Praxis ergeben sich daraus entspre-
chende Grundsätze und Bemessungsmetho-
den, anhand derer eine vollumfängliche oder 

gegen Berufsunfälle und Arbeitswegunfälle 
versichert. Arbeitswegunfälle gelten für sol-
che Personen als Berufsunfälle (Art. 13 UVV), 
wenn keine Deckung gegen Nichtberufsunfäl-
le beispielsweise von einem anderen Arbeits-
verhältnis vorhanden ist.

Arbeitsweg
Art.  8 Abs.  2 UVG und Art.  13 Abs.  1 UVV 
wurden von der AD-HOC-Kommission Emp-
fehlung Nr. 7/87 genauer definiert. Massge-
bend ist der Charakter der Anstellung vor dem 
Unfall und das, was von den Parteien für die 
folgende Zeit gewollt war. Es ist nach Mög-
lichkeit die durchschnittliche Beschäftigung 
im dem Unfall vorausgegangenen Jahr zu 
betrachten. Bei befristeten Arbeitsverträgen 
ist für die Beurteilung der NBU-Deckung auf 
die vereinbarte Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses abzustellen.

NBU-Deckung besteht, wenn:
 • die durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
dauer mindestens acht Stunden erreicht oder

 • die Wochen mit mindestens acht Arbeits-
stunden überwiegen.

Berechnung 
1. Die Berechnung erstreckt sich über die 

letzten drei oder zwölf Monate vor dem Un-
fall, wobei die günstigere Variante zählt.

2. Nur ganze Wochen sind zu beachten. Fällt 
Beginn bzw. Ende der relevanten Periode 
zwischen zwei Wochenenden, bleiben diese 
angebrochenen Wochen unberührt.

3. Wochen, in denen überhaupt nicht gearbei-
tet wurde, fallen ausser Betracht. Anders 
ausgedrückt: Nur Wochen, in denen der 
Verunfallte tatsächlich gearbeitet hat, wenn 
beispielsweise auch nur eine Stunde, kom-
men in die Berechnung.

4. Vorab zählen die effektiven Arbeitsstunden. 
Lässt sich damit keine NBU-Deckung be-
werkstelligen, werden tageweise Ausfallstun-
den wegen Unfall oder Krankheit durch die 
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit aufge-
rundet auf die nächste volle Stunde ergänzt. 
Weitere Ergänzungen, z. B. wegen Militär, 
Feier- oder Urlaubstagen, sind nicht zulässig.

Praxisbeispiele
Beispiel 1
Herr Alex Amann, 17 Jahre alt, absolviert ein 
Praktikum bei einer Firma. Er arbeitet mon-
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aber bloss teilweise UVG-Deckung abgeleitet 
werden kann:

 • Massgebend ist der Charakter der Anstel-
lung.

 • Es ist die durchschnittliche Beschäftigung 
im dem Unfall vorausgehenden Jahr zu be-
trachten.

 • Liegt ein befristetes Arbeitsverhältnis vor, 
ist für die Beurteilung der NBU-Deckung 
auf die vereinbarte Dauer des Arbeitsver-
hältnisses abzustellen.

 • Eine NBU-Deckung besteht dann, wenn die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitsdau-
er mindestens acht Stunden erreicht oder 
die Wochen mit mindestens acht Arbeits-
stunden überwiegen.

 • Für die Berechung der Minimalgrenze von 
wöchentlich acht Arbeitsstunden sind nicht 
vertragliche Regelungen wie etwa «der Be-
schäftigungsgrad liegt bei 20%», sondern 
die konkret geleisteten Arbeitsstunden 
massgebend.

Unbestritten ist der Fakt, dass Arbeitnehmende 
UVG-unterstellt sind. Das geben sowohl die ge-
setzlichen Bestimmungen als auch die Defini-
tionen auf Verordnungsstufe vor. Der effektive 
Schutz der Unfallversicherung resultiert aus 
der wöchentlich durchschnittlichen und kon-
kret geleisteten Arbeitsdauer. Arbeitsverhält-
nisse, deren wöchentlich durchschnittliche Ar-
beitszeit sich im Bereich von knapp über oder 
unter acht Stunden bewegen und bei denen 
die effektiv geleisteten Arbeitsstunden eine 
sehr unregelmässige Dauer aufweisen, wer-
fen arbeitgeberseitig erfahrungsgemäss einige 
Fragen auf. So besteht oftmals Unklarheit, ob 
unter dem Aspekt der Prämienpflicht auf dem 
vertraglich vereinbarten Lohn auch ein NBU-
Abzug erfolgen kann oder nicht, sofern diesbe-
züglich keine anderslautenden und zugunsten 
der Arbeitnehmenden getroffenen Abreden be-
stehen. Dies zieht dann unweigerlich die Folge-
frage mit sich, ob im konkreten Einzelfall über-
haupt eine Deckung gegen Nichtberufsunfälle 
im betreffenden Einzelfall existiert. Fazit: Die 
UV-Leistungspflicht ist nicht davon abhängig, 
ob NBU-Prämien bei der Lohnabrechnung ab-
gezogen und deklariert bzw. entrichtet worden 
sind oder nicht, denn diese ist nur aufgrund 
der Anspruchsberechtigungskriterien zu beur-
teilen. Wenn nicht klar ist, ob NBU-versichert 
oder nicht oder ob am Ende vom Jahr erkannt 
wurde, dass ggf. keine Versicherungspflicht 

besteht oder eben nicht bestanden hat etc., 
sollten Regelungen definiert werden. Es kann 
z. B. vereinbart werden, dass für Mitarbeitende 
mit stark schwankenden Pensen, Mitarbeiten-
de auf Abruf etc., bei denen die NBU-Versiche-
rung im Voraus nicht eindeutig klar ist, der Ar-
beitgeber die NBU-Beiträge übernimmt. Somit 
hat man eine Regel, und diese führt zu keiner 
falschen Annahme des Vorhandenseins eines 
Unfallschutzes in der Freizeit.

Homeoffice
Mit der Einführung neuer Arbeitsformen 
erlangte das Arbeiten im Homeoffice eine 

grosse Bedeutung, weshalb auch die Ab-
grenzung von Berufs- und Nichtberufsun-
fällen bei Homeoffice wichtiger wurde. Die 
Abgrenzung soll so erfolgen, dass alle versi-
cherten Personen unabhängig vom Arbeits-
ort möglichst gleichbehandelt werden. Wer 
sein Arbeitspensum oder einen Teil davon 
mit Einverständnis des Arbeitgebers von zu 
Hause aus erledigt, ist dort im Rahmen der 
beruflichen Tätigkeit gleich versichert wie 
Mitarbeitende im Betrieb. Die Unterschei-
dung Berufs- oder Nichtberufsunfall ergibt 
sich aus der Art der Aktivität und des Unfall-
orts (siehe Tabelle 1).

Berufsunfall (BU) Nichtberufsunfall (NBU)

Berufliche Tätigkeit  • Tätigkeit, die überwiegend dem 
beruflichen Lebensbereich angehört 
und sich im unmittelbaren Umfeld des 
Arbeitsbereichs befindet

 • gelegentliches Lesen von Unterlagen 
oder Mails zu Hause, ohne dass die 
versicherte Person mit dem Arbeitge-
ber Homeoffice vereinbart hat

Unterbrechen  
der Berufstätigkeit

 • Aufsuchen der Toilette

 • Arbeitspausen, die in einem erlaubten 
oder geduldeten Rahmen selbstständig 
in Anspruch genommen werden und 
einzig der Erholung dienen, ohne dass 
die häusliche Umgebung (Wohnung, 
Haus, Garten) verlassen wird

Beispiel: Trinken eines Kaffees und 
Lesen der Zeitung auf dem Balkon

 • Verlassen des Arbeitsplatzes für 
berufsfremde Aktivitäten

Beispiele: Kinderbetreuung, Haus-
haltsarbeiten, Öffnen der Haustür, 
nachdem es geklingelt hat, Leeren des 
Briefkastens

 • berufsfremde Aktivitäten, selbst wenn 
diese im üblichen Arbeitsbereich 
stattfinden 

Beispiel: Verrichten von privaten 
Bürotätigkeiten am Arbeitsplatz

 • Arbeitspausen, die in einem erlaubten 
oder geduldeten Rahmen selbstständig 
in Anspruch genommen werden, wenn 
die häusliche Umgebung verlassen wird

Beispiel: kurzer Spaziergang

 • Arbeitspausen, die für berufsfremde 
Tätigkeiten genutzt werden

Beispiel: Abwaschen

Mittagspausen  • Die versicherte Person holt nur etwas 
aus dem Kühlschrank, wärmt kurz 
etwas Vorbereitetes auf oder isst eine 
von Dritten zubereitete Mahlzeit, ohne 
die häusliche Umgebung zu verlassen 
(die häusliche Umgebung entspricht 
dann sozusagen dem Betriebsareal 
beziehungsweise der Betriebskantine).

 • Mit anderen Worten: Die Mittagspause 
dient nur der Nahrungsaufnahme in 
der häuslichen Umgebung, ohne dass 
die versicherte Person kocht.

 • Die versicherte Person kocht das Mit-
tagessen selbst, bereitet also das Essen 
selbst zu (Esswaren aufbereiten, schnei-
den, würzen, braten, kochen usw.).

 • Die versicherte Person erledigt 
während der Mittagspause allgemeine 
Familien- oder Haushaltstätigkeiten.

 • Mit anderen Worten: Die Mittagspause 
dient der Nahrungszubereitung und 
-aufnahme oder anderen berufsfrem-
den Tätigkeiten.

Sonderfall:
Wenn eine versicherte Person selbst kocht und danach neben dem Verrichten von 
beruflichen Tätigkeiten isst, wird ein Unfall während des Kochens als NBU und während 
des Essens als BU klassifiziert.

Tabelle 1: Abgrenzung Berufs- und Nichtberufsunfall bei Homeoffice



WEKA BUSINESS MEDIA AGLOHN & SOZIALVERSICHERUNGEN   NEWSLETTER 10 | NOVEMBER 20234

TOP-THEMA NBU UND BU

Besonderheiten 
Ist die versicherte Person einmal in die NBU-
Deckung gelangt, lebt die BU-Deckung erst 
wieder auf, wenn die Berufstätigkeit effektiv 
wieder aufgenommen wird.

Beispiel: Wenn eine versicherte Person eine 
Haushaltstätigkeit verrichtet und direkt da-
nach die erlaubte respektive geduldete Ar-
beitspause verbringt, wird ein Unfall während 
dieser Arbeitspause als NBU klassifiziert. Für 
im Homeoffice tätige Personen entfällt ein 
Arbeitsweg. Innerhalb der Wohnliegenschaft 
gibt es keinen Arbeitsweg. Für teilzeitbeschäf-
tigte Personen, welche nur gegen BU versi-
chert sind, beginnt die Deckung, wenn die Be-
rufstätigkeit effektiv aufgenommen wird, und 
sie endet, wenn die eigentliche Berufstätigkeit 
beendet wird.

Berechnung der Taggeldleistungen
Berechnungsbasis für die Berechnung des 
Taggelds ist der letzte vor dem Unfall bezo-
gene Lohn inklusive Naturalleistungen. Ein-
gerechnet werden noch nicht ausbezahlte 
Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch 
besteht, wie beispielsweise der Anteil des 
13.  Monatslohns, zugesicherte Boni, Dienst-
altersgeschenke usw. Es ist deshalb wichtig, 
dass in der Unfallmeldung alle Lohnbestand-
teile aufgeführt werden. Massgebend ist im-
mer der Bruttolohn, d. h. der Lohn vor Abzug 
der Arbeitnehmerbeiträge für AHV/IV/EO/ALV 
usw. Bei Auszubildenden, die aufgrund eines 
Lehrvertrags beschäftigt werden, ist der ef-
fektive Lohn massgebend. Hingegen gilt für 
Praktikanten, Volontäre und zur Abklärung 
der Berufswahl tätige Personen (z. B. Schnup-
perlehrlinge) ein Mindestlohn von CHF  82.– 

pro Tag ab vollendetem 20.  Altersjahr und 
CHF 41.– pro Tag vor vollendetem 20. Alters-
jahr, sofern der tatsächliche Verdienst nicht 
über diesen Ansätzen liegt. Es handelt sich um 
10% resp. 20% des Höchstbetrags des versi-
cherten Tagesverdiensts (Art. 23 Abs. 6 UVV). 

Berechnungsregeln
Das Taggeld wird für jeden Tag, einschliess-
lich Sonn- und Feiertage, ausbezahlt. Der vor 
dem Unfall bezogene Lohn wird auf ein volles 
Jahr umgerechnet. Aufgrund des Jahreslohns 
kann der Taggeldansatz pro Kalendertag 
nach folgender Formel berechnet und auf 
fünf Rappen aufgerundet werden: Taggeld-
berechnung (Art. 25 Abs. 1 UVV). Das Taggeld 
wird mit folgender verbindlichen Formel be-
rechnet:

versicherter Jahresverdienst
× 80%

365

Bemerkung: Familienzulagen werden zum 
versicherten Jahresverdienst für die Taggeld-
berechnung mit berücksichtigt, gehören aber 
nicht zum prämienpflichtigen Jahresverdienst, 
anders gesagt sie sind nicht UV-pflichtig.

Hat die Heilbehandlung mindestens drei Mo-
nate gedauert, und wäre der Lohn in dieser 
Zeit um mindestens 10% – z. B. wegen Re-
allohnerhöhungen, Beförderungen usw. – er-
höht worden, wird der massgebende Lohn für 
die Zukunft neu bestimmt. Das maximale Tag-
geld beträgt: CHF 148 200.– / 365 × 80% 
= CHF 324.80.

Stundenlohn

Grundlohn pro Stunde CHF 18.25

Familienzulagen pro Monat CHF 400.00

13. Monatslohn 8,33%

Arbeitszeit: 45 Stunden pro Woche

Jahreslohn: CHF 18.25 × 45 × 52 CHF 42 705.00

13. Monatslohn CHF 3 557.30

Familienzulagen: CHF 400.– × 12 CHF 4 800.00

Jahresverdienst CHF 51 062.35

Taggeld (CHF 51 062.35 / 365) × 80% CHF 111.90

Anzahl Tage: 22

Total: 22 × CHF 111.90 = CHF 2461.80 gerundet auf CHF 2 462.00

Monatslohn

Grundlohn pro Monat CHF 3 650.00 

13. Monatslohn CHF 3 650.00

Familienzulagen pro Monat CHF 400.00

Jahreslohn: CHF 3650.– × 12 CHF 43 800.00

13. Monatslohn CHF 3 650.00

Familienzulagen: CHF 400.– × 12 CHF 4 800.00

Jahresverdienst CHF 52 250.00

Taggeld (CHF 52 250.– / 365) × 80% CHF 114.50

Anzahl Tage: 13

Total: 13 × 114.50 = CHF 1488.50 gerundet auf CHF 1 489.00
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